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1. Sitzung des Seniorenbeirates
Am Mittwoch, den 20.05.2026 um 14.30 Uhr, findet im Magistratssit-
zungszimmer des Rathauses, Unterstadt 1, 35423 Lich die 1. (kostituie-
rende) Sitzung des Seniorenbeirates mit nachstehender Tagesordnung
statt, zu der hiermit auch die Bevölkerung eingeladen wird.

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten

Einladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
2. Wahlen:

• Vorsitz des Seniorenbeirats
• 2 Stellvertretungen des/der Vorsitzenden
• Delegation für den Kreisseniorenbeirat
• Delegation für den Bildungsbeirat der Stadt Lich

3. Termine/Verschiedenes
4. Abschluss der Veranstaltung

gez. Peter Illerich-Nehmer, Vorsitzender

2. Sitzung des Ortsbeirates Bettenhausen
Am Donnerstag, den 21.05.2026 um 20.00 Uhr, findet im kleinen
Saal des Dorfgemeinschaftshauses Bettenhausen, Untergasse 26,
35423 Lich die 2. Sitzung des Ortsbeirates Bettenhausen mit nach-
stehender Tagesordnung statt, zu der hiermit auch die Bevölkerung
eingeladen wird.

Tagesordnung:
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerechten

Einladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die 1. Sitzung vom

04.05.2026
3. Aktueller Sachstand Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr -

gerätehaus
4. Terminfindung für die Räumung des Zwischenlagers
5. Mitteilungen und Anfragen

gez. Simon Thiel, Ortsvorsteher

Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr
2025/26 der Jagdgenossenschaft Birklar
Am Freitag, den 29.05.2026 findet um 20.00 Uhr, im Sportheim der
SG Birklar die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft
Birklar für das Geschäftsjahr 2025/26 statt.

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der form- und fristgerech-

ten Einladung, sowie der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-
nung

2. Totenehrung
3. Jahresrückblick des Vorstandes auf das Geschäftsjahr 2025/2026
4. Bericht des Jagdpächters
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
7. Verwendung der Jagdpacht; Haushaltsplan 2026

a) Antrag: Auslagenersatz für Arbeitseinsätze
b) Schottereinbau
c) Wegebauprojekte
d) Zuschuss Drohne Naturschutzverein Birklar
e) Antrag: Rücklagen

8. Verschiedenes
Sommerfest

Das Protokoll dieser Versammlung wird ab dem 07.06.2026 beim
Jagdvorsteher Norbert Zeiß zur Einsicht ausliegen. Zur Einsicht-
nahme bittet Herr Zeiß um vorherige telefonische Anmeldung.
Weitere Anträge müssen zwingend bis zum 22.05.2025, in Schrift-
form, bei Herrn Norbert Zeiß eingehen. 

Der Vorstand, i.A. Yvonne Nagel, Schriftführerin

Gefährliche Medikamente im Alter
Der Seniorenbeirat der Stadt Lich veranstaltet, im Rahmen seines 
regelmäßig stattfindenden Stammtisches, eine Filmvorführung des
NDR aus der Reihe »45 Minuten« mit dem Titel Gefährliche Medika-
mente im Alter«.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, ab 16.00
Uhr, im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses der Stadt Lich
(Eingang Hüttengasse) statt.
Der Seniorenbeirat freut sich auf rege Teilnahme. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Wahlergebnisse des 8. Seniorenbeirats
Im Zeitraum vom 20.04.2026 bis 26.04.2026 fanden die 8. Senioren-
beiratswahlen in allen Licher Stadtteilen sowie der Kernstadt statt. Der
Seniorenbeirat wurde für drei Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern
gewählt und fungiert als Interessenvertretung älterer Menschen.

Wahlergebnisse

Stadtteil: Hauptvertretung: Stellvertretung:
Eberstadt Dierk Stechmann Annelise Hudel
Muschenheim/
Arnsburg Ingeborg Marx Margit Desch
Birklar Dieter Schwarz Bernd Kammer
Bettenhausen Elke Schuhmann Doris Reinke
Langsdorf Jürgen Mückstein Gisela Reif
Nieder-Bessingen Johannes Kaminski Manfred Knabe
Ober-Bessingen Dieter Geisler Erich Zinner
Kernstadt Peter Illerich-Nehmer – keine Stellvertretung –

Susanne Hoffmann
Roland Wolf
Dieter Repp
Elke Repp

Die Konstituierende Sitzung findet am 20.05.2026 um 14.30 Uhr im
Magistratssitzungszimmer des Rathauses, Unterstadt 1, 35423 Lich,
statt.

Stadtverwaltung Lich

Bestellung eines neuen bevollmächtigten Bezirks-
schornsteinfegers ab dem 01.06.2026
Herr Björn Ochs aus Kirchhain wurde mit Wirkung zum 01.06.2026
für den Kehrbezirk Gießen 21 zum bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger durch das RP Darmstadt bestellt.
Folgende Stadtteile der Stadt Lich befinden sich daher ab dem
01.06.2026 in seinem Zuständigkeitsbereich:
• Bettenhausen • Eberstadt • Langsdorf • Muschenheim



Die Kontaktdaten lauten:
Björn Ochs, bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
Auf dem Eichhänzchen 54, 35274 Kirchhain
Tel. 0172/7203317, Mail: info@schornsteinfeger-ochs.de

Ausschreibung von vier städtischen Baugrund stücken 
Die Stadt Lich ist mit ihren acht Stadtteilen seit Jahren ein attraktiver
und gefragter Wohnstandort. Die Stadt erhält nahezu wöchentlich 
Anfragen ob Baugrundstücke zum Verkauf stehen. 
Aufgrund der großen Nachfrage hat die Stadtverordnetenversamm-
lung in ihrer Sitzung am 10.12.2025 beschlossen, dass die Auswahl
der Interessenten, die sich für ein städtisches Baugrundstück bewer-
ben, anhand eines Kriterien- und Punktekataloges erfolgt.

Die Stadt Lich schreibt folgende Baugrundstücke in der Kern-
stadt Lich zum Verkauf aus:
1) Flur 2, Flurstück-Nr. 449/1, 

In den Gräben 33, Grundstücksgröße 545 m²
2) Flur 4, Flurstück-Nr. 180/8, 

Hattenröder Straße 2, Grundstücksgröße 429 m²
3) Flur 4, Flurstück-Nr. 180/7, 

Hattenröder Straße 4, Grundstücksgröße 570 m²
4) Flur 7, Flurstück-Nr. 888/1, 

Dieulefiter Straße 25A, Grundstücksgröße ca. 492 m² 
(noch zu vermessen)

Bei den Grundstücken mit den Ziffern 1 – 3 sind Einzel- und Doppel-
häuser mit maximal 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. Bei
dem Grundstück mit der Ziffer 4 sind Einzel- und Doppelhäuser 
mit maximal 4 Wohnungen je Wohngebäude zulässig. Die entspre-
chenden Bebauungsplanunterlagen können auf der Homepage der
Stadt Lich unter https://www.lich.de/stadtentwicklung/flaechen -
nutzungsplan-bebauungsplaene/rechtskraeftige-bebauungsplaene
(Bürger-GIS-Portal des Landkreises Gießen) eingesehen und herun-
tergeladen werden.
Der Verkaufspreis einschließlich Anliegerleistungen für die Grund-
stücke »Hattenröder Straße« und »In den Gräben« beträgt 260,00
€/m² (enderschlossen).
Der Verkaufspreis einschließlich Anliegerleistungen für das Grund-
stück »Dieulefiter Straße 25a« beträgt 350,00 €/m² (enderschlossen).
Im Kaufpreis enthalten sind sämtliche Erschließungskosten nach dem
Baugesetzbuch und dem Kommunalen Abgabengesetz für die erst-
malige Herstellung der Erschließungsanlagen (Straßenendausbau,
Wasser- und Abwassersammelleitungen).
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Grundstücksanschlusskosten
für Wasser und Abwasser. Diese Anschlussleitungen (Hausan-
schlüsse) werden von der Stadt Lich oder einem von ihr beauftragten
Dritten noch hergestellt. Die Kosten hierfür werden nach Aufwand
beim Käufer, der diese Kosten zu tragen hat, angefordert. Ebenfalls
nicht im Kaufpreis enthalten sind die einmaligen Anschlusskosten
sonstiger Versorgungsleitungen wie Strom, Telekommunikation und
sonstiger privater Leistungen.
In die abzuschließenden Kaufverträge sind folgende Bedingungen
aufzunehmen:
a) Die Käufer verpflichten sich, das erworbene Grundstück innerhalb

eines Zeitraumes von 3 Jahren nach Abschluss des Kaufvertra-
ges entsprechend den Festsetzungen der jeweils rechtskräftigen
Bebauungspläne der Stadt Lich“ bezugsfertig zu bebauen. Dabei
sind auch die grünordnerischen Festsetzungen mit umzusetzen. 

b) Die Käufer verpflichteten sich ferner, das unbebaute Grundstück
oder unbebaute Teilflächen davon nicht ohne Zustimmung der
Verkäuferin weiter zu veräußern. Eine Weiterveräußerung des
Grundstücks ist nur mit Zustimmung der Stadt Lich und nur zu
dem Preis, zu dem das Grundstück erworben wurde, zulässig.

c) Die Verkäuferin kann die Rückübertragung des verkauften Grund-
stücks auf sich verlangen, wenn die Käufer oder deren Rechts-
nachfolger
- die übernommene Bauverpflichtung nicht erfüllen
- das erworbene Grundstück oder Teilflächen davon ohne Zu-

stimmung der Verkäuferin vor Erfüllung der Bauverpflichtung
weiter veräußern.

Als Wiederkaufpreis für den Grund und Boden gilt der jeweilige
Veräußerungspreis abzüglich einer Bearbeitungsgebühr ohne
Zinsen.

d) Die Bauverpflichtung und das Rückübertragungsrecht auf die Ver-
käuferin sind durch Eintragung einer entsprechenden Vormerkung
im Grundbuch zu sichern.

e) Im Falle der Rückübertragung ist das Grundstück im ursprüngli-
chen Zustand zurückzugeben. Bereits begonnene aber noch nicht
fertig gestellte Bauteile haben die Erwerber auf eigene Kosten in-
nerhalb von 3 Monaten zu entfernen. Eine Entschädigung für
durchgeführte Baumaßnahmen erfolgt nicht.

In den Kaufvertrag für das, an die Gewässerparzellen Albach und
Wetter angrenzende Baugrundstück Gemarkung Lich, Flur 2, Flur-
stück 449/1 (In den Gräben 33) ist Folgendes aufzunehmen:
- Dem Käufer ist die im Bebauungsplan der Stadt Lich Nr. 34 

»In den Gräbenstücken/In den Ziegelgärten – 1. Änderung« auf

dem Baugrundstück festgesetzte Bauverbotszone „Gewässer-
randstreifen gemäß § 23 Hess. Wassergesetz (HWG)“ bekannt.

- Innerhalb dieses Gewässerrandstreifens (im Bereich der Albach
10 m) sind keine baulichen und sonstigen Anlagen zulässig. Da
unter den Begriff „bauliche Anlagen“ auch Zäune fallen, ist die Er-
richtung einer Einzäunung in diesen Bereichen nicht möglich.
Auch die Errichtung von Gartenhütten, Lager- und Abstellplätzen
sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind in diesen Bereichen
unzulässig.

Die Bewerbungsfrist endet am 29.05.2026.
Bewerbungen, die nach Ablauf dieser Bewerbungsfrist eingehen, kön-
nen nicht angenommen werden und werden nicht berücksichtigt. 
Der für die Bewerbung erforderliche Fragebogen sowie die Grund-
stückspläne, aus denen die Lage und der Zuschnitt der städtischen
Bauplätze hervorgeht sind auf der Homepage der Stadt Lich unter
https://www.lich.de/immobilien-und-bauplaetze/ eingestellt und kön-
nen dort heruntergeladen werden. Auf Anforderung können die Un-
terlagen auch in Papierform übersandt werden.
Die Bewerbung kann schriftlich an den Magistrat der Stadt Lich, 
Unterstadt 1, 35423 Lich oder per E-Mail an bauleitplanung@lich.de
erfolgen. Weitergehende Auskünfte zu den Verkaufsbedingungen er-
halten Sie von den Mitarbeitern der Bauabteilung (Tel.: 06404/806-
274, E-Mail: bauleitplanung@lich.de).

Lich, 30.04.2026 Der Magistrat der Stadt Lich

Der Stadttheater-Bus bringt Sie zu dem Schauspiel
»Das Opferfest« von Ibrahim Amir

Hungen/Laubach/Lich (-). Am Freitag, 29. Mai 2026 fährt der Thea-
terbus zu dem Schauspiel »Das Opferfest« von Ibrahim Amir.
Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

»Ich bin Atheist. – Großer Gott«
Ein warmer Sommerabend. Rashid und Sara wollen im Garten ihres
Reihenhauses mit ihren drei erwachsenen Kindern das Opferfest 
feiern. Getrübt wird die Stimmung schnell: Sohn Walid, mit der Vehe-
menz eines 20-Jährigen gesegnet, findet, sein Vater sei ein »halb-
herziger Freizeit-Moslem«. Umgekehrt nervt es Rashid, dass sein
Jüngster zwar ständig den Koran zitiert, es mit den Bemühungen um
eine Lehrstelle aber weniger genau nimmt. Als der älteste Sohn
Hasan zwar mit Kind, aber ohne seine Frau dazukommt, findet er
seine Ehe-Pause und die Beschneidung seines Sohnes schnell von
der halben Familie verhandelt. Damit nicht genug, will Tochter Ranya
allen ihren neuen Freund vorstellen: Maximilian – hölzern, humorlos,
altklug. Und dann mischt sich auch noch Nachbar Jörg ein, der aus
der NS-Vergangenheit seiner Familie kühne Parallelen zu heutigen
Fluchtbiografien zieht.
Mit waghalsigem Humor, Mut zum Klischee und ohne Scheu vor
Blasphemie findet der Autor Ibrahim Amir die Zutaten für die perfekte
Familienkomödie: Guter Wille, unausgesprochene Vorwürfe und
Grundsatzdiskussionen theatralen Ausmaßes. Und: einige kluge
Überlegungen zu der Frage, wer was sagen darf.
Für diese Fahrt gilt: Wer mit dem Stadttheaterbus mitfahren will, kann
bis 14 Tage vor der Aufführung Karten inklusive Busfahrt in den 
Rathäusern oder in den Tourismusbüros der einzelnen Städte 
kaufen.
Die nächste Fahrt mit dem Theaterbus führt zu folgender Aufführung:
13.06.26 »Frau Yamamoto ist noch da« Schauspiel von Dea Loher.
Am Aufführungstag fährt der Bus um 18.05 Uhr in Laubach (Spar-
kasse), um 18.15 Uhr in Villingen (Volksbank, Hochstr. 5), um 18.25
Uhr in Hungen (Rathaus), um 18.35 Uhr in Langsdorf (Haltestelle 
Licher Pforte), um 18.45 Uhr in Lich (Haltestelle Heinrich- Neeb-Str.)
und um 18.50 Uhr an der Haltestelle Garbenteicher Str. ab.
Karten für diese Theaterfahrt erhalten Sie ab sofort zu 30,50 €

(PG 2) sowie 34,50 € (PG 1) bei der Stadtverwaltung Hungen 
(Tel. 06402-850), dem Laubacher Kultur- und Tourismusbüro (06405-
921-372) und dem Tourismusbüro Lich (06404-806-100).

Übungen, Schulungsabende und sonstige Veran-
staltungen der Feuerwehren der Stadt Lich
Einsatzabteilung Bettenhausen
Übung am Mittwoch, 13.05.2026, 19.00 Uhr

Einsatzabteilung Birklar
Übung am Mittwoch, 20.05.2026, 19.30 Uhr

Einsatzabteilung Eberstadt
Übung am Mittwoch, 20.05.2026, 19.00 Uhr

Einsatzabteilung Langsdorf
Übung am Mittwoch, 13.05.2026, 19.00 Uhr
Übung am Dienstag, 19.05.2026, 19.00 Uhr

Einsatzabteilung Muschenheim
Übung am Sonntag, 17.05.2026, 9.00 Uhr
Übung am Mittwoch, 20.05.2026, 19.30 Uhr


